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Titel: Littering durch Autofahrer/innen  
 
Der Schnee schmilzt. Der Frühling zieht ins Land. Entlang der Strassen werden allerlei weggeworfene Abfälle 
sichtbar. Die Chancen, Abfallsünder durch Anzeigen und Strafen in den Genuss einer Nacherziehung gelangen 
zu lassen, sind äusserst gering. Der Ärger der Betroffenen und all jener, die sich das ansehen müssen, ist gross. 
  
 
Oft kommt bei diesem Problem der Ruf nach besserer Erziehung durch Elternhaus und Schule auf.  
 
Ausdrücklich sei hier erwähnt, dass die Schulen einiges unternehmen, um die künftigen Erwachsenen auf die 
Folgen von Littering hinzuweisen und umweltgerechtes Verhalten zu festigen. 
 
Die meisten Eltern arbeiten ebenfalls täglich daran, ihren Kindern das Liegenlassen oder Wegwerfen von Abfall 
als Schädigung der Umwelt begreiflich zu machen. 
 
Die Landwirte organisieren Plakataktionen und weisen darauf hin, dass Abfall in ihren Wiesen und Äckern 
sogar den Tod von Hoftieren verursachen kann. 
 
All dies scheint bei geschätzten 2% der Autofahrenden nichts zu bewirken. 
 
 
 
Ich danke dem Stadtrat für die Beantwortung folgender Fragen: 
 
1. Wer ist für das Aufräumen der Wiesen entlang der Gemeindestrassen zuständig? Wer räumt die Wiesen 
entlang der Kantonsstrassen? Wer besorgt dies entlang der Autobahn? 
 
2. Wenn dies den Grundbesitzern überlassen bleibt: Wird das Aufräumen, vor allem das aufwendige Aufräu-
men der Landwirte als Dienstleistung für die Allgemeinheit anerkannt und entschädigt? 
 
3. Falls diese Arbeit nicht belohnt wird, sieht der Stadtrat eine Möglichkeit, die Landwirte entlang der Ge-
meindestrassen für ihre Mehrarbeit zu entschädigen? Kann der Stadtrat eine Entschädigung an Landwirte an 
Kantonsstrassen und Autobahnen erwirken? 
 
4. Können solche Kosten dem Autoverkehr belastet und separat ausgewiesen werden, damit die Betroffenheit 
erhöht und Littering nicht mehr als Kavaliersdelikt gilt? 
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